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1. Vorbemerkung 

Ziel der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes ist es, eine Bebauung am nord-

östlichen Ortsrand von Pentenried zu ermöglichen. Dafür ist eine Erweiterung der 

gemischten Mischbauflächen erforderlich. Parallel zur vorliegenden Änderung des 

FNP wird die 2. Änderung des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 47 gemäß 

§ 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt. Im Zuge der vorliegenden Änderung des FNP wer-

den auch die bereits bebauten Grundstücke östlich der Gutstraße, für die der Flä-

chennutzungsplan auch noch landwirtschaftliche Flächen darstellt, in die neue 

Mischbaufläche integriert. 

2. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange 

Die Gemeinde hat im Rahmen der 15. Flächennutzungsplanänderung eine Umwelt-

prüfung durchführen lassen. Die Ergebnisse wurden in der Planung berücksichtigt 

und im Umweltbericht dokumentiert. 

Der Umweltbericht legt dar, dass durch das Vorhaben nur geringfügige Auswirkun-

gen im Hinblick auf den Klimaschutz zu erwarten sind. Die Durchlüftung des Gebiets 

wird durch die Planung kaum beeinträchtigt. Eventuellen negativen Auswirkungen 

auf das Mikroklima wird durch die Bepflanzung der Ortsrandeingrünung entgegen-

gewirkt.  

Gemäß Umweltbericht ergeben sich mittlere Auswirkungen durch das Vorhaben auf 

die Schutzgüter Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere. Durch Überbauung und Ver-

siegelung gehen wichtige Funktionen des Bodens wie Ertragsfähigkeit, Rückhalte-

vermögen von Niederschlagswasser und Filter- und Pufferfähigkeit gegenüber 

schädlichen Einträgen verloren. 

3. Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden 

Es wurde ein Regelverfahren gemäß §§ 3 und 4 BauGB durchgeführt.  

Frühzeitige Auslegung vom 19.04.2017 bis 22.05.2017: 

 Durch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim wurde da-

rauf aufmerksam gemacht, dass die landwirtschaftliche Nutzung der angren-

zenden Flächen durch die Bauleitplanung nicht beeinträchtigt werden darf. Die-

se Hinweise wurden in der Begründung ergänzt. 

Öffentliche Auslegung vom 01.10.2020 bis zum 03.11.2020: 

 Die Öffentliche Auslegung ergab keine Stellungnahmen, die eine Auswirkung 

auf die Planunterlagen verursacht haben. 

4. Alternative Planungsmöglichkeiten 

Der Inhalt der Flächennutzungsplanänderung ergibt sich größtenteils aus den be-

reits nach Bebauungsplan Nr. 47 umgesetzten Strukturen. Eine geordnete Nachnut-

zung der Brennerei nach deren Stilllegung ist städtebaulich sinnvoll und dient dem 

Ziel, weiteren Flächenverbrauch an anderer Stelle zu verhindern. Alternative Stand-

orte für die angestrebten Nutzungen wurden deswegen nicht verfolgt.  

Gemeinde Krailling, den  .....................................................................  
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  Rudolph Haux, Erster Bürgermeister 


